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26. Januar 2024
 

Verkäufer: Patrick Bradsch
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
herzlichen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus unserer umfassenden Iveco Produktpalette.
 
Die technischen Daten entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen. Selbstverständlich steht Ihnen der unten aufgeführte
Ansprechpartner auch gerne zur Klärung aller Einzelheiten zur Verfügung.
 
Unserem freibleibenden Angebot liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde.
 
Selbstverständlich bieten wir, sofern Sie das wünschen, unsere Unterstützung bei der Klärung der Fahrzeugangebote an. Die
Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Anhang.
 
Wir würden uns freuen, Ihr Vertrauen zu gewinnen und Ihren Auftrag zu erhalten. 
 
Auf den folgenden Seiten überreichen wir Ihnen wunschgemäß unser detailliertes Angebot über ein Fahrzeug des Typs
 
IVECO 35S16H3.0 E D   Anzahl: 1 

 

Stadtverwaltung Mayen
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BASISDATEN 

 
SERIENAUSSTATTUNG 

B E Z E I C H N U N G

Achskonf i gura t ion
Fahrzeugvar iante
Federung  Hinterachse
Federung  Vorderachse
Getr iebescha l tung
Hinterachse
Lenkung
Motor i s ierung
Radstand
Zu läss i ge  Gesamtmasse

BESCHREIBUNG

BESTUHLUNG
4er  S i t zbank  im Fahrgas t raum

S icherhe i t sgur te  mi t  Warns igna l  für  Fahrer  und  Be i f ahrer

S i t zbank  für  Be i f ahrer  mi t  3  Punkt -Gurt  au f  dem Mi t te l s i t z

S i t zbezüge  in  S to f f

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG
Fern l i ch ts teuerung  manue l l

Sche inwer fer  vorne  Ha logen

Tages fahr l i ch tscha l tung

VIN-Code d ig i ta l

FAHRERHAUS AUSSEN.
Außensp iege l  e lekt r i sch  vers te l l -  und  he i zbar

Da i l y  MY 2022

Fahrzeugbre i te  2000 mm

Küh lergr i l l  schwarz

Sche iben  getönt

Sp iege l  für  Au fbaubre i te  2200 mm

Spr i t zschutz lappen an  VA

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO
E lektr i sche  Fensterheber  für  vordere  E ins t iegs türen

Farb-Disp lay  TFT km

Fronta i rbag  für  Fahrer  mi t  Gurts t ra f fern

Geschwind igke i t sbegrenzer  160  km/h

Zentra lverr iege lung  mi t  Fernbed ienung
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SONDERAUSSTATTUNG 

FAHRGESTELL.
Anhänge las t  3 ,5  t

Bere i fung  225/65 R16

ESP 9  adapt i ve  Fahrdynamikrege lung

Gewichtsvar iante  1900/2240 kg

Parabe l feder  HA vers tärk t ,  e in l ag i g

Unter fahrschutz  h in ten

MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN
Abgasnorm EURO VI  E

Behe iz ter  Kra f t s to f f f i l ter

Diese lpar t ike l f i l ter

Eco-Smart -Funkt ion

Generator  3080 Watt  (14  Vo l t  x  220  Ampere)

Komfort -Geräuschdämmung

Manue l les  Scha l tget r iebe  FT 50 .6

BESCHREIBUNG

BESTUHLUNG
Komfort -Fahrers i t z ,  s ta t i sch  mi t  Armlehne  und Lordosenstütze

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG
Anhängers teckdose  12V 13-po l i g

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO
Dig i ta les  Rad io  DAB mi t  B luetooth-Fre i spreche inr i chtung  und Mul t i funkt ions lenkrad

K l imaan lage  manue l l

Lenksäu le  in  Höhe und Ne igung  vers te l lbar

Tempomat  (Cru i se  Contro l )

Zentra les  Ab lage fach  mi t  USB-Ladeansch luß

FAHRGESTELL.
Anhängerkupp lung  Kuge lkopf

Kra f t s to f f tank  90 l  in tegr ier t

MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN
Hinterachsübersetzung  i  =  3 ,308

Kl imakompressor  170ccm

FARBE
N A M E

Weiß IC 194

Sei te  3  von 6

Angebot Nr. :  QP-20240125144609
Angebot Datum: 26.01.2024



ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG 

 
IVECO AUFBAU - CCM 

B E S C H R E I B U N G

Bere i fung  225/65R16 ECO Al l  Sa i son

B E S C H R E I B U N G N E T T O P R E I S

Hensche l  K ipp-Pr i t sche  LxBxH:
2690x2030x400 mm,  3-Se i ten-
Stah lk ippbrücke
e lektrohydrau l i sch ,  A lumin ium-
Bordwände 400 mm,
se i t l i chk lappbar ,  h in ten
pende lnd/k lappbar ,  Radhäuser
an  Hinterachse

Hensche l  Dre i -Se i ten-K ipp-Pr i t sche  2730
x  2036 x  400  mm

5.082 ,00 €

Hensche l  Langmater ia l t räger  mi t
Fahrerhausschutz  an  der
St i rnwand für  Da i l y  mi t
A lumin ium Dre i -Se i ten-K ipp-
Pr i t sche

Langmater ia l t räger  für  Hensche l  K ipp-
Pr i t sche

237,00 €

Montage  Hensche l  Pr i t sche 0 ,01 €

Nettopreis
Preis für Auf- und Umbauten / Zubehör gesamt 5.319 ,01 €

GEWICHT
Referenzmasse  des  Fahrzeugs  in  f ahrbere i tem Zustand  MRO : 2 .475 ,0  kg
 -  Re ferenzmasse  des  Fahrzeuges  ohne  Aufbauten/Zubehör  MRO : 1 .975 ,0  kg
 -  Masse  der  Aufbauten/des  Zubehörs  MRO : 500 ,0  kg
Di f ferenz  zwischen  gesetz l i chem Gewicht  und  der  Re ferenzmasse  in
fahrbere i tem Zustand  MRO :

120 ,0  kg

Achse  1  -  MRO: 1 .410 ,0  kg
Achse  2  -  MRO: 565,0  kg

IVECO haftet  nicht für  die vom Händler erfassten Daten und somit  auch nicht für
die daraus result ierende Simulat ion.

Tatsäch l i ches  Gewicht  des  Fahrzeuges  ink l .  a l l e r  Opt ionen : 2 .709 ,0  kg
 -  Gewicht  des  Fahrzeuges  ab  Werk  ohne  Aufbauten/Zubehör : 2 .209 ,0  kg
 -  Gewicht  der  Aufbauten/des  Zubehörs : 500 ,0  kg
Di f ferenz  zwischen  gesetz l i chem Gewicht  und    ta t säch l i chem Gewicht  des
Fahrzeugs  ink l .  Opt ionen :

354 ,0  kg

Achse  1 : 1 .554 ,0  kg
Achse  2 : 655 ,0  kg

MTT: 3 .500 ,0  kg
Sta tus  Unvo l l s tänd ig
Abgashomologat ion  HD
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CO2 EMISSIONEN / KRAFTSTOFFVERBRAUCH

CO2 Emiss ionen
(g/km)

Kraftstof fverbrauch
(l /100 km)

WLTP Werte
Niedr ig : 387 14,73
Mi t te l : 316 12 ,05
Hoch: 332 12,63
Extra  hoch : 476 18,12
Gemischter  E insa tz : 387 14,74
Kombin ier t : 0 0 ,00

Ka lku la t ion  der  CO2 Emiss ionen  /  des  Tre ibs to f f verbrauches  für  d ieses  Mode l l  n i cht
gep lant .

Abbildung unverbindlich. Kann Sonderausstattung enthalten

KAUFPREIS

Produktpreis  je  Fahrzeug 43.900,00 €
Über führung 0 ,00 €
Zu lassungskosten zuzüg l i ch
Zu lassungsbesche in i gung  Te i l  I I 0 ,00 €

Gesamtpreis  Fahrzeug netto 43.900,00 €
MwSt .  (19 ,00%) 8 .341 ,00 €

Gesamtpreis  Fahrzeug 52.241,00 €
(MwSt .  entha l ten)

LIEFERBEDINGUNGEN
Ab Er fur t

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Bar  be i  Bere i t s te l lung  bzw.  Leas ing  oder  F inanz ierung .
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Das Angebot  i s t  f re ib le ibend unter  Zugrunde legung  unserer  aktue l len  A l l gemeinen
Geschä f t sbed ingungen  für  den  Verkau f  von  fabr ikneuen Kra f t f ahrzeugen  und Anhängern  -  Neuwagen-
Verkau f sbed ingungen .

Die  Pre i sangaben bez iehen  s i ch  au f  d ie  zur  Ze i t  gü l t i ge  Pre i s l i s te .  A l le  Pre i se  vers tehen  s i ch  re in
net to  zuzüg l i ch  der  am Tag  der  Rechnungss te l lung  gü l t i gen  MwSt .

Gerne  l assen  wi r  Ihnen  be i  In teresse  e in  entsprechendes  Bes te l l formular  zukommen.  Wir  würden uns
f reuen ,  Ihren  Auf t rag  zu  erha l ten .

Gerne  s tehen  wi r  Ihnen  für  we i tergehende Fragen  und In format ionen  zur  Ver fügung .

Mi t  f reund l i chen  Grüßen

ABZ Nutzfahrzeuge GmbH

Patr i ck  Bradsch
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Neuwagen-Verkaufsbedingungen -Kraftfahrzeuge und Anhänger- (Stand 06/2019) 

 

I. Ausschließliche Geltung 

Der Verkäufer erbringt seine Leistung ausschließlich auf Grundlage dieser Verkaufsbedin-
gungen, soweit zwischen den Vertragsparteien keine anders lautenden Regelungen schrift-

lich vereinbart wurden. Der Käufer erkennt die Verkaufsbedingungen des Verkäufers an. 
Anders lautende Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nur, wenn und soweit sie der 
Verkäufer ausdrücklich schriftlich anerkennt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verkäufer 

diesen nicht ausdrücklich widersprochen hat oder seine Leistung ohne ausdrücklichen Wi-

derspruch ganz oder teilweise erbringt. 

II. Vertragsabschluss/ Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers 

1. Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis drei Wochen, bei Nutzfahrzeugen bis sechs 
Wochen, gebunden. Diese Frist verkürzt sich auf 10 Tage, bei Nutzfahrzeugen auf zwei 

Wochen, für Fahrzeuge, die beim Verkäufer vorhanden sind. Der Kaufvertrag ist abg e-
schlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kauf-

gegenstandes innerhalb der jeweils genannten Fristen schriftlich bestätigt oder die Liefe-
rung ausführt. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrich-

ten, wenn er die Bestellung nicht annimmt. 

2. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der 

schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. 

III. Zahlung 

1. Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes 
und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig. Der Verkäufer ist 

berechtigt, Rechnungen, einschließlich Zwischen- und Endabrechnungen, nach vorheriger 

Zustimmung des Käufers auch elektronisch zu übermitteln. 

2. Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegen-
forderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Hiervon ausge-

nommen sind Gegenforderungen des Käufers aus demselben Kaufvertrag. Ein Zurückbe-
haltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus demselben Ver-

tragsverhältnis beruht. 

IV. Lieferung und Lieferverzug 

1. Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden kön-

nen, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.  

2. Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins 
oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Diese Frist ver-

kürzt sich auf 10 Tage, bei Nutzfahrzeugen auf zwei Wochen, für Fahrzeuge, die beim Ver-

käufer vorhanden sind. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug.  

Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, beschränkt sich dieser bei 

leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises. 

3. Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der 
Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der betreffenden Frist gemäß Zi f-

fer 2, Satz 1 oder 2 dieses Abschnitts eine angemessene Frist zur Lieferung setzen. 

Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der An-

spruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25% des vereinbarten Kaufpreises. Ist der 
Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner ge-

werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind  Schadenersatzansprüche 

statt der Leistung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  

Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haf-
tet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, 

wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. 

4. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt 
der Verkäufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die 

Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2, Satz 4 und Ziffer 3 dieses Ab-

schnitts. 

5. Die Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse dieses Abschnittes gelten nicht für 
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des 

Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie 

bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

6. Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörun-
gen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den 

Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, 
verändern die in Ziffern 1 bis 4 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die 
Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende 

Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom 

Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt. 

7. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des 

Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern 
die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers 
für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung 

der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, 

können allein daraus keine Rechte hergeleitet werden. 

V. Abnahme 

1. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der 

Bereitstellungsanzeige abzunehmen.  

2. Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch 
machen. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. 
Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höhe-

ren Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt 

kein Schaden entstanden ist.  

VI. Eigentumsvorbehalt 

1. Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertra-

ges zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers. 

Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung sei-
ner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentums-

vorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der lau-
fenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf zu-

stehenden Forderungen. 

Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt ver-

pflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehen-
den Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufen-

den Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht.  

Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der Zulassungs-

bescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) dem Verkäufer zu. 

2. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen nicht oder nicht 

vertragsgemäß, kann der Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten und/oder bei schuldhaf-
ter Pflichtverletzung des Käufers Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er 
dem Käufer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat, es sei denn die 

Fristsetzung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. Hat der Verkäu-
fer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung und nimmt er den Kaufgegenstand 
wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer den g e-

wöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes zum Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. 
Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes 
geäußert werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter 

Sachverständiger, z.B. der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnli-
chen Verkaufswert ermitteln. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und Ver-
wertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5 % des 

gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäu-
fer höhere Kosten nachweist oder der Käufer nachweist, dass geringere oder überhaupt 

keine Kosten entstanden sind. 

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder 

verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen. 

VII.  Haftung für Sachmängel 

1. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen in zwei Jahren ab Ablieferung des Kaufgegenstandes.  

Hiervon abweichend gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr, wenn der Käufer eine juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Für Motor, Getriebe und Achsgetriebe, ausge-

schlossen Anbauteile wie z.B. Lichtmaschine, Kompressor, Anlasser, Lenkungspumpe, 
Schaltventile, Dichtungen zu Anbauteilen, verlängert sich diese Verjährungsfrist auf zwei 

Jahre ab Ablieferung des Kaufgegenstandes; nach Ablauf des ersten Jahres jedoch be-
grenzt bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung von 200.000 km für Nutzfahrzeuge und 
von 120.000 km für Busse (Iveco Bus). Nach Ablauf des ersten Jahres beschränken sich 

Sachmängelansprüche für die genannten Aggregate ausschließlich auf die Beseitigung des 
Mangels nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder Instandsetzung fehlerhaf-

ter Teile.  

2. Die Verjährungsverkürzung in Ziffer 1, Satz 2 gilt nicht für Schäden, die auf einer grob 

fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzl i-
chen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit. 

3. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukom-

men, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt: 

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der 
Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder de-

ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese 

Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen 

und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verur-

sachte Schäden. 

Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung und den vorgenannten Haftungsausschluss gilt 

Ziffer 2 dieses Abschnitts entsprechend. 

4. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des Ver-
käufers bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie 

oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt. 

5. Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt folgendes: 

a) Ansprüche auf Mängelbeseitigung kann der Käufer beim Verkäufer oder bei anderen, vom 

Hersteller/Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben gel-
tend machen; im letzteren Fall hat der Käufer den Verkäufer hiervon unverzüglich zu unter-
richten, wenn die erste Nachbesserung erfolglos war. Bei mündlichen Anzeigen von An-

sprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige aus-

zuhändigen. 

b) Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, hat sich der Käufer 

an den dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen, vom Hersteller 

für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb zu wenden. 

c) Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der 
Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertra-

ges geltend machen.  

d) Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. 

6. Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Mängelbeseitigungsansprüche nicht 

berührt. 

VIII. Haftung für sonstige Schäden 

1. Sonstige Ansprüche des Kunden, die nicht in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“ 

geregelt sind, verjähren in der regelmäßigen Verjährungsfrist. 

2. Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV. „Lieferung und Lieferverzug“ ab-
schließend geregelt. Für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer g elten 

die Regelungen in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“, Zi ffer 3 und 4 entsprechend. 

IX. Gerichtsstand/ Anwendbares Recht 

1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit 
Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichts-

stand der Sitz des Verkäufers. 

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im 

Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber 

dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand. 

3. Diese Verkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen hieraus unterliegen ausschließ-
lich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Übereinkommens 

über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 –CISG. 

X. Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsg esetz (VSBG) 

Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-

tungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet. 



REIFENKENNZEICHNUNG

Link: https://eprel.ec.europa.eu/

REIFEN

20588 Bereifung 225/65R16 ECO All Saison

Kraftstoffverbrauch Nasshaftung Abrollgeräusch 3PMSF M+S

B A B Y Y

Eisreifen Rolllwiderstand Geräusch (dB)

N 0.0064 - 0.0065 070 - 073

SPEZIFISCHE REIFEN

26113 Continental VanContact 225/65R16 Four Season - CONTINENTAL

1 - 26113 CONTINENTAL VANCONTACT 4SEASON 225/65 R16

Achse 1 - 2

Kraftstoffverbrauch B

Nasshaftung A

Abrollgeräusch B

Geräusch (dB) 073

3PMSF Y

M+S Y

Eisreifen N

Rolllwiderstand 0.0065

Reifen ID EU

CONTINENTAL

Dim
ensi
on

225/65R16 Klasse B

B 073


